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Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr 14. Februar 2017 
Tel. Nr. 361- 2292 (Herr Musiol) 
Tel. Nr. 361- 6545 (Herr Eichler) 

Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr,  
Stadtentwicklung, Energie  

und Landwirtschaft (L) 

Vorlage Nr. 19/226 (L) 

Deputationsvorlage  
für die Sitzung der Deputation 

für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
 Energie und Landwirtschaft (L)  

am 23.02.2017 

Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr  
- Bericht über die geplante Sondermittelverwendung 2017 - 

A. Sachdarstellung 

Die Beteiligung der staatlichen Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, 
Energie und Landwirtschaft über die Verwendung der Abwasserabgabe und die Wasser-
entnahmegebühr ist wie folgt geregelt: 

§ 8 Abs. 1 des Bremischen Abwasserabgabengesetzes (BremAbwAG): 

Die staatliche Deputation für Umwelt und Energie entscheidet auf Grundlage des vom 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr zu erstellenden Mittelverwendungsplanes nach 
Maßgabe des Haushaltsplanes und im Rahmen der Vorgaben aus § 11 über die 
Verwendung des Aufkommens aus der Abwasserabgabe. 

§ 10 Abs. 2 des Gesetzes über die Erhebung einer Wasserentnahmegebühr (BremWEGG): 

Die staatliche Deputation für Umwelt und Energie entscheidet auf Grundlage des vom 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr zu erstellenden Mittelverwendungsplanes nach 
Maßgabe des Haushaltsplanes und im Rahmen der Vorgaben aus § 9 über die Verwendung 
des Aufkommens aus der Wasserentnahmegebühr. 

Die Deputation erhält hiermit die Aufstellung über die geplante Verwendung der Mittel für das 
Jahr 2017 aus dem Aufkommen der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühr 
(Anlagen 1 und 2).  

B. Finanzielle, personalwirtschaftliche und genderspezifische Auswirkungen 

Die geplante Mittelverwendung entspricht in Bezug auf die zu finanzierenden Aufgabenfelder, 
Maßnahmen und Projekte im Wesentlichen der Mittelverwendung des Jahres 2016.  

Die Schwerpunktsetzung bei der Mittelverwendung wird in der „Sondermittel-Ausgaben-
planung nach Verwendungsschwerpunkten 2017 – 2019“ (Anlage 1) dargestellt. In der 
Anlage 3 werden die Einzelprojekte mit einem Ausgabevolumen von 50.000 € und mehr in 
Form von Projektbeschreibungen vorgestellt, die den jeweiligen Verwendungsschwerpunkten 
der Anlage 1 zuzuordnen sind. 

Die geplanten Ausgaben für beide Gesetzesbereiche i. H. v. insgesamt 10,81 Mio. EUR 
entsprechen im Wesentlichen den in der Deputationsvorlage vom 14.04.2016 dargestellten 
geplanten Ansätzen für 2017. 
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Wie in den Vorjahren konnten auch 2016 nicht alle geplanten Ausgaben realisiert werden, es 
wurden insgesamt 7,78 Mio. EUR verausgabt. Die Einnahmen wurden mit einer Abweichung 
von 0,24 Mio. EUR (Wasserentnahmegebühr) in Höhe von 6,21 Mio. EUR erreicht. 
Insgesamt sind Resteverpflichtungen in Höhe von 1,28 Mio. EUR auf 2017 zu übertragen. 

In der Summe werden somit Ausgaben in 2017 von bis zu 12,10 Mio. EUR geplant.  

Den Ausgaben für das Jahr 2017 stehen bei der  

· Abwasserabgabe (Kapitel 0628) prognostizierte Einnahmen i. H. v. 2,65 Mio. EUR 
und bei der 

· Wasserentnahmegebühr (Kapitel 0629) prognostizierte Einnahmen i. H. v. 3,80 Mio. EUR 
gegenüber. 

Insgesamt sind Einnahmen i. H. v. 6,45 Mio. EUR zu erwarten. 

Die zu erwartenden Einnahmen reichen nicht aus, die für 2017 geplanten Ausgaben 
einschließlich Resteverpflichtungen aus 2016 i. H. v. insgesamt 12,10 Mio. EUR zu 
finanzieren. Im Haushaltsplan 2017 beträgt der Ausgabeanschlag für beide 
Gesetzesbereiche 6,80 Mio. EUR. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist es daher auch 2017 erforderlich, die 
Deckungslücke durch Einnahmen aus den in früheren Jahren gebildeten Rücklagen zu 
schließen (Anlage 3). Nach jetzigem Planungsstand werden die Rücklagen Ende 2017 
nahezu vollständig verpflichtet sein (Ende 2017 rd. 1,90 Mio. EUR). 

Es wird darauf hingewiesen, dass der mit dieser Vorlage ebenfalls vorgelegte Ausblick auf 
die Mittelverwendung 2018 und 2019 nur vorläufigen Charakter hat. Die Planzahlen beruhen 
auf Anmeldungen der Fachreferate des Fachbereiches Umwelt, bestehend aus den 
Abteilungen „Umweltwirtschaft, Klima- und Ressourcenschutz (2)“ und „Natur, Wasser und 
Landwirtschaft (3)“ des Fachbereiches Umwelt. 

Ab dem Jahr 2019 werden die Einnahmen aus der Abwasserabgabe voraussichtlich für drei 
Jahre um zirka 0,9 Mio. EUR geringer ausfallen. Bei der hanseWasser Bremen GmbH gibt 
es Überlegungen, bei der Kläranlage Seehausen in eine vierte Reinigungsstufe zu 
investieren. Diese Investition soll zu einer wünschenswerten Minderung des chemischen 
Sauerstoffbedarfs (CSB) des Abwassers führen. Nach dem BremAbwAG können die 
Abwasserabgabepflichtigen derartige Investitionen mit der drei Jahre vor Inbetriebnahme 
geschuldeten Abwasserabgabe verrechnen. 

Wie bereits erwähnt, werden die gebildeten Rücklagen Ende 2017 nahezu erschöpft sein. 
Um ab 2018 weiterhin allen gesetzlichen Aufgaben nachkommen zu können, ist es zwingend 
erforderlich einen Teil der gesetzlichen Pflichtaufgaben, die bisher aus dem 
Sondermitteleinnahmen finanziert wurden, in den Kernhaushalt zu verlagern. 
 
Der Senator für Umwelt, Bau und Verkehr wird daher im Rahmen der Haushaltsaufstellung 
beantragen, dass ab dem Haushaltsjahr 2018 folgende gesetzliche Pflichtaufgaben nicht 
mehr über Sondermittel sondern über den Kernhaushalt finanziert werden (bis zu rund 3 Mio. 
EUR p.a.): 
 

· Maritime Notfallvorsorge (rd. 420 Tsd. EUR p.a.) 
· Sofortmaßnahmen bei Gewässer- und Bodenverunreinigungen (rd. 90 Tsd. EUR p.a.) 
· Wasseranalysen und Wasserproben (rd. 300 Tsd. EUR p.a.) 
· Bodenschutzmaßnahmen und Altlastensanierungen (rd. 1,24 bis 1,38 Mio. EUR p.a.) 
· Bodeninformationssystem (BIS) (rd. 350 Tsd. EUR p.a.) 
· Geschäftsstelle Flussgebietsgemeinschaft Weser (rd. 110 Tsd. EUR p.a.) 
· Naturschutzinformationssysteme (NIS und WAIS) (rd. 280 Tsd. EUR p.a.) 

Gleiches gilt auch für die Finanzierung des Projektes BioStadt (rd. 60 Tsd. EUR p.a.) ab 
2018. 
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Neben den genannten Verlagerungen in den allgemeinen Haushalt wurden in beiden 
Gesetzesbereichen für die Jahre 2018 und 2019 deutliche Ausgabenreduzierungen geplant. 

Mittelverwendung unter Berücksichtigung des Haushaltsplanes 
(Liquiditätsmanagement) 

Der Haushaltsplan 16/17 gibt den Rahmen für die Ausgaben aus den hier beschriebenen 
Sondermitteln vor. Soweit Ausgaben nach diesem Verwendungsplan den genannten 
Rahmen überschreiten, sind sie im Sinne der Bestimmungen des Abwasserabgabegesetzes 
und des Bremischen Wasserentnahmegebührengesetzes durch vorhandene Rücklagen 
gedeckt. Dabei sind die Vorgaben des Finanzierungssaldos zu beachten.  

Für das laufende Jahr 2017 stehen im Haushalt Ausgabeanschläge i. H. v. 2,76 Mio. EUR für 
die Abwasserabgabe und 4,04 Mio. EUR für die Wasserentnahmegebühr zur Verfügung 
(zusammen 6,80 Mio. EUR). Die verbleibende Liquiditätslücke von 5,30 Mio. EUR wird somit, 
wie in den Vorjahren praktiziert, durch die ressortinterne Liquiditätssteuerung aufgefangen 
werden müssen. 

Mit der Maßnahmen- und Ausgabenplanung von Sondermitteln sind keine Fragen berührt, 
die die unterschiedliche Berücksichtigung von Frauen und Männern betreffen. Bei der 
Verausgabung selbst wird darauf geachtet, dass die Geschlechtergerechtigkeit gewährleistet 
ist. 

C. Beschlussvorschläge: 

1. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft (L) nimmt die Kostenermittlung zur Kenntnis und stimmt der 
geplanten Verwendung der Abwasserabgabe und der Wasserentnahmegebühr 
für das Jahr 2017 (Anlage 1) einschließlich der Rücklagenentnahme (Anlage 2) 
bei der Abwasserabgabe- und bei der Wasserentnahmegebühr zu. 

2. Sie nimmt die geplante Inanspruchnahme der Abgabeaufkommen für Vorjahres-
Verpflichtungen für beide Bereiche zur Kenntnis. 

3. Die Deputation für Umwelt, Bau, Verkehr, Stadtentwicklung, Energie und 
Landwirtschaft (L) nimmt den vorgelegten Ausblick auf die Mittelfristplanung 2018 
und 2019 zur Kenntnis. 

Anlagen: 

Anlage 1: Geplante Mittelwendung 2017 (Schwerpunktsetzung nach Verwendungen) 

Anlage 2: Ausgabenplanung 2017 – 2019 (Rücklagenentnahme) 

Anlage 3: Beschreibung der Einzelprojekte ab 50.000 € 


































































































































